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Die Partizipation

Kinder haben gemäss Artikel 12 der UN-Kinderrechts-
konvention (KRK) das Recht, in allen sie berührenden 
Angelegenheiten Gehör zu erhalten. Artikel 12 ist eine 
Leitmaxime der KRK und beinhaltet den grundlegenden 
Anspruch auf Partizipation. Zur Bestimmung des über-
geordneten Kindesinteresses (Artikel 3) ist es vor allem 
bei Vorhaben, die direkten Einfluss auf die Lebenswelt 
der Kinder haben, wichtig, die Bedürfnisse und Interes-
sen der Kinder zu kennen. Damit ist nicht gemeint, dass 
dem kindlichen Willen immer entsprochen werden kann. 
Um jedoch abwägen zu können, welche Entscheidung 
die für das Wohl der Kinder günstigste ist, müssen die 
Bedürfnisse und Interessen der Kinder bekannt sein. Mit 
Kindern meint die KRK Menschen von 0 bis 18 Jahren.
Zur Bestimmung des übergeordneten Kindesinteresses 
braucht es eine Form der Partizipation. 

Es geht in diesem Merkblatt nicht um das Recht des Kin-
des auf Gehör in Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfah-
ren, der sogenannten Kindesanhörung. Es geht um die 
Mitwirkung von Kindern bei kantonalen Vorhaben im Zu-
sammenhang mit politischen Prozessen, Programmen 
und Projekten. Das können Erlasse oder Abänderungen 
von Gesetzen und Verordnungen sein, das Durchführen 
von Projekten und Bauvorhaben oder Abläufe in der kan-
tonalen Verwaltung. 
Die Ausführungen geben Anregungen dazu, wie eine 
Beteiligung der Kinder auf kantonaler Ebene zu Fragen, 
die mit ihrer Lebenswelt zu tun haben, aussehen kann.

Partizipation ist ein Recht des Kindes
Partizipation1 ist ein Grundrecht jedes Mitglieds einer 
Demokratie. In der Kinderrechtskonvention gibt es die 
partizipatorischen Rechte: Das Recht auf eine eigene 
Meinung, das Recht auf freie Meinungsäusserung, das 
Recht auf Information, Gedanken-, Gewissens- und Re-
ligionsfreiheit und das Recht auf Versammlungsfreiheit. 
Mit der KRK haben Kinder diese Rechte explizit zuge-
sprochen bekommen. Das Recht auf Mitsprache und 
Meinungsäusserung gehört zu den vier allgemeinen 
Prinzipien der KRK und hat damit den Charakter ei-
ner Leitlinie für sämtliche Artikel der Konvention. Bei der 
Interpretation und Umsetzung jedes einzelnen Kinder-
rechts muss dieses Grundprinzip berücksichtigt werden.

Partizipation ermöglichen ist Pflicht von 
Staaten und seinen Bürger/innen
Vertragsstaaten (zu denen die Schweiz seit 1997 gehört) 
sind verpflichtet, die in der KRK anerkannten Rechte der 
Kinder zu verwirklichen (Artikel 4). Dazu gehört insbe-
sondere, Kindern das Recht zukommen zu lassen, 
–– sich in allen sie berührenden Angelegenheiten frei 

äussern zu können und 
–– ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem 

Alter und ihrer Reife zu berücksichtigen (Artikel 12 Ab-
satz 1).

Nicht nur der Staat selbst, sondern jede erwachsene 
Person ist aufgefordert, dieses Recht umzusetzen. 

Obwohl der Begriff «Partizipation» im Wortlaut von Ar-
tikel 12 KRK nicht vorkommt, hat sich in den letzten 
Jahren gezeigt, dass die Umsetzung eine Praxis der 
«Partizipation» erfordert. Denn: Jedes Gesetz, jede Ver-
ordnung und Regel, die Kinder betrifft, sowie jedes Vor-
haben muss unter Berücksichtigung des übergeordne-
ten Kindesinteresses erlassen und umgesetzt werden, 
wofür es unerlässlich ist, die Bedürfnisse und Interessen 
der Kinder zu kennen und ernst zu nehmen. 

Partizipation ist ein Gewinn für alle
Wer an der Gestaltung des gesellschaftlichen und poli-
tischen Lebens teilhaben darf, erlebt sich als zugehörig. 
Partizipation stärkt den Zusammenhalt der Gesellschaft 
und jedes einzelne Mitglied.

Durch Partizipation werden Vorhaben aus verschiede-
nen Blickwinkeln betrachtet und können an Qualität ge-
winnen. Partizipation motiviert zu mehr Engagement und 
erhöht im besten Fall die Akzeptanz des Vorhabens.

Partizipationsprozesse sind für die Entwicklung der Kin-
der wichtig, denn sie stärken das Bewusstsein, die ei-
gene Lebenswelt mitgestalten zu können. Sie bieten die 
Erfahrung, für eigene Bedürfnisse einstehen zu können 
und ernstgenommen zu werden. Dies verhilft der Ent-
wicklung der Kinder zu selbstbewussten Erwachsenen, 
die wissen, dass sie Einfluss auf ihre Lebensumstände 
nehmen können.  

1  Aus dem lateinischen participatio: Teilhaftigmachung, Mitteilung 
(übersetzt mit Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung oder Mit-
bestimmung)
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Partizipation ermöglichen braucht eine Haltung
Nebst der Verpflichtung, Partizipation zu gewährleisten, 
braucht es die Erkenntnis, dass Kinder Experten ihrer 
Lebenswelt sind. Sie haben oft eine andere Sicht auf 
die Dinge und können mit ihrer Sichtweise zur Weiter-
entwicklung unserer Gesellschaft beitragen. Dies setzt 
bei einem Partizipationsprozess eine gewisse Ergebnis-
offenheit voraus. 

Kinder sind die Generation, die später mit den heutigen 
Entscheidungen leben muss. Sie partizipieren lassen 
heisst, 

–– ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und sie als voll-
wertige Mitmenschen zu sehen und ernst zu nehmen,

–– ihnen eine Stimme zu geben, im Wissen, dass sie als 
direkt oder indirekt Betroffene Vorstellungen zu oder 
Erfahrungen mit der «sie berührenden Angelegen-
heit» mitbringen, 

–– ihnen ein demokratisches Grundrecht, das jedem Mit-
glied unserer Demokratie zusteht, zugänglich zu ma-
chen und 

–– Prozesse zu schaffen und Kriterien festzulegen, die 
es ihnen ermöglichen, ihre Stimme einzubringen.

Wie können Kinder auf kantonaler Ebene altersgerecht 
an politischen, programmatischen und planerischen 
Entscheidungsprozessen beteiligt werden? Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten.

Partizipation auf kantonaler Ebene
Die Meinung der Kinder soll ihrem Alter und ihrer Ent-
wicklung entsprechend in allen Überlegungen und Ent-
scheidungen, die sie betreffen, berücksichtigt und ge-
wichtet werden. Dazu braucht es gute Datengrundlagen 
zu Themen, die Kinder betreffen, sowie - nach Möglich-
keit - direkte  oder stellvertretende Partizipation. 

Nicht bei allen Vorhaben ist ein direkter Einbezug von 
Kindern erforderlich. Dennoch müssen ihre Bedürfnis-
se und Interessen berücksichtigt und gewichtet wer-
den. Wenn auf einen direkten Einbezug verzichtet wird, 
kann ihre Beteiligung durch Fachpersonen, die mit den 
Bedürfnissen und Interessen der Kinder vertraut sind, 
stellvertretend gesichert werden (siehe stellvertretende 
Partizipation). Zwar handelt es sich nicht um Partizipati-
on, wenn Projektleitende die Perspektive wechseln und 
sich die Frage stellen, ob ihr Projekt den Interessen von 
Kindern entspricht, dennoch kann dies ein Schritt sein, 
dem Kindesinteresse näher zu kommen.

Partizipationsstufen
Partizipation kann unterschiedlich intensiv erfolgen. 
Es gibt verschiedene Modelle, die dies beschreiben. 
Das hier verwendete Partizipationsmodell nach Maria 
Lüttringhaus (2000) konzentriert sich vor allem auf die 
Partizipation in der Stadtentwicklung, gibt jedoch auch 
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für andere Vorhaben eine gute Orientierung. Das Modell 
stellt Partizipation sowohl aus Sicht der Organisation 
(des Staates) als auch aus Sicht der Teilnehmenden dar. 
Auf der Seite der Teilnahmegewährung werden Grund-
lagen der Partizipationsmöglichkeit geschaffen. Sie be-
zeichnet den Rahmen, in dem die zur Partizipation ein-
geladenen Personen tatsächlich teilnehmen können. Auf 
der Seite der Teilnahme wird die effektive Beteiligung 
von Kindern oder deren Stellvertretungen aufgezeigt.  
Das Modell beinhaltet fünf Stufen möglicher Partizipation 
und die Vorstufe der Nichtbeteiligung. Diese Stufen bau-
en aufeinander auf. Das Erreichen der jeweils tieferen 
Partizipationsstufe(n) bildet die Basis für das Erreichen 
der darüber liegenden. Die Wahl der Partizipationsstufe 
ist abhängig vom jeweiligen Vorhaben und dessen Fra-
gestellungen.

Vorstufe Nichtbeteiligung
Als eine Vorstufe zur Partizipation führt Lüttringhaus die 
Stufe der Nichtbeteiligung ein. Der Grund für die Nicht-
beteiligung kann sowohl auf der Seite der Teilnehmen-
den, wie auch auf der Seite der Teilnahmegewährenden 
liegen. Die Teilnahme an einem Partizipationsprozess 
beruht auf Freiwilligkeit, deshalb kann es sein, dass ein 
bestehendes Angebot zur Partizipation nicht angenom-
men wird. Oder aber es wird von Seiten der Teilnahme-
gewährenden gar keine Partizipation angeboten, indem 
nicht oder zu spät informiert wird.

1. Stufe: Information
Auf der ersten Stufe geht es um die Vermittlung von In-
formationen an die Teilnehmenden. Der Staat informiert 
die Teilnehmenden oder diese holen die Informationen 
aktiv ein. Dies ist die Stufe mit der geringsten Partizipa-
tionsintensität.

2. Stufe: Austausch/Dialog und Mitwirkung
Die zweite Stufe baut auf der ersten Stufe auf. Auf die-
ser Stufe findet zum ersten Mal ein Dialog zwischen der 
teilnahmegewährenden Seite und der teilnehmenden 
Seite statt. Die Meinung der Teilnehmenden wird ernst 
genommen und beeinflusst den Entscheidungsprozess. 
Die Entscheidungsgewalt bleibt aber bei der teilnah-
megewährenden Seite. Die Teilnehmenden haben eine 
beratende Funktion und die Möglichkeit Position zu be-
ziehen, Vorschläge einzureichen sowie Stellung zu neh-
men.

3. Stufe: Partnerschaftliche Kooperation und 
Mitentscheidung
Auf der dritten Stufe ist die teilnehmende Seite nicht 
mehr lediglich beratend tätig. Partnerschaftlich bewer-

ten die Teilnehmenden und Teilnahmegewährenden die 
im Austausch gewonnenen Informationen und unter-
schiedlichen Sichtweisen. Das ausgehandelte Ergebnis 
ist verbindlich und wird in den Entscheidungsgremien 
vertreten. 

4. Stufe: Delegation von Entscheiden und 
Selbstverantwortung
Auf der vierten Partizipationsstufe erreichen die Betei-
ligten umfangreiche Entscheidungskompetenzen. 
Sie haben hier die eindeutige Stimmenmehrheit oder 
können die Vorgehensweise und das Ziel kontrollieren. 
Sie haben das Recht, alle finanziellen, inhaltlichen und 
organisatorischen Grundlagen autonom bestimmen zu 
können.

5. Stufe: Eigenständigkeit
Die Teilnehmenden handeln auf dieser Stufe autonom, 
d.h. unabhängig von einer Teilnahmegewährung seitens 
des Staatssystems.

Art der Partizipation

Stellvertretende (oder indirekte) Partizipation: 
Auf Seite der Teilnahmegewährenden stehen meistens 
Erwachsene (in unserem Fall Fachpersonen der kan-
tonalen Verwaltung). Auf Seite der Teilnehmenden kön-
nen jedoch sowohl Kinder als auch Erwachsene stehen. 
Nehmen Erwachsene stellvertretend die Kinder- und 
Jugendperspektive ein, wird von stellvertretender oder 
indirekter Partizipation gesprochen. Diese Art der Par-
tizipation wird oft bei Vorhaben angewandt, die indirekte 
Auswirkungen auf Kinder haben (bspw. bei Verordnun-
gen, Gesetzen, Leitbildern). 

Gemeinschaftliche (oder direkte) Partizipation: 
Werden Kinder zur Partizipation eingeladen, nennt sich 
das gemeinschaftliche oder direkte Partizipation. 
Diese Art der Partizipation wird oft im Zusammenhang 
mit Themen angewandt, die für Kinder greifbar sind. Es 
sind Themen, die sie sich gut vorstellen können, die di-
rekt in der Lebenswelt von Kindern Auswirkungen haben 
und deren Zeithorizont ungefähr abschätzbar ist.  

Die stellvertretende und gemeinschaftliche Partizipation 
kann auf der ersten bis vierten Stufe erfolgen. Der Kon-
text, das Vorhaben, seine Auswirkungen sowie Alter und 
Fähigkeiten der betroffenen Kinder bestimmen, welche 
Kombination angemessen ist. Bei kantonalen Vorhaben 
dürfte die stellvertretende Partizipation auf Stufe 2 (Aus-
tausch/Dialog und Mitwirkung) die am häufigsten gewähl-
te Partizipationsform sein. Bei Schul- oder Bauvorhaben 
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o. Ä. mit direkten Auswirkungen auf die Lebenswelt von 
Kindern ist auch die gemeinschaftliche Partizipation auf 
Stufe 2 oder sogar 3 denkbar.

Methoden der Partizipation
Es gibt unterschiedliche Methoden, um Kinder oder de-
ren Fürsprecherinnen und Fürsprecher partizipieren zu 
lassen. Wichtig ist es, zuerst das Ziel des Partizipations-
prozesses festzulegen und dann die passende Methode 
zu wählen. 
Zu den Methoden, die sowohl bei der Partizipation von 
Kindern als auch von erwachsenen Personen anwend-
bar sind, gehören bspw. Diskussionen, Online-Befragun-
gen, Umfragen, Interviews und Workshops. 
Kinder, speziell auch Kleinkinder, brauchen andere He-
rangehensweisen als Jugendliche oder Erwachsene. 
Speziell für die Partizipation mit Kindern wird häufig mit 
kreativen Methoden gearbeitet. Auf der Seite des deut-
schen Kinderhilfswerk ist eine umfangreiche Methoden-
datenbank zu finden.  

Empfehlungen für einen erfolgreichen Partizi-
pationsprozess
Für eine erfolgreiche Partizipation – sowohl direkt mit 
Kindern, als auch mit stellvertretenden Erwachsenen – 
gibt es einige grundlegende Rahmenbedingungen und 
Empfehlungen. 

Partizipation ist freiwillig. Es besteht keine Pflicht, teil-
zunehmen oder seine Meinung zu äussern. 

Partizipationsfördernd wirken ein partnerschaftliches 
Klima und ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe. 

Gute Kommunikation ist wichtig. Partizipation benötigt 
einen transparenten, umfassenden und aktiven Infor-
mationsfluss, damit sie nachvollziehbar ist.

Die Informationen sollen für die Teilnehmenden (Kin-
der und/oder Erwachsene) leicht zugänglich und leicht 
verständlich sein.

Den Teilnehmenden sollen genügend zeitliche und 
materielle Ressourcen zur Verfügung stehen.

Der Gestaltungsspielraum muss klar sein, beispiels-
weise hinsichtlich finanzieller Aspekte und der Inten-
sität, aber auch hinsichtlich der Grenzen der Partizi-
pation. 

Partizipation ist für Beteiligte als Prozess nur erfahr-
bar, wenn ihnen zurückgemeldet wird, ob und wie sich 
ihr Engagement ausgewirkt hat.

Bei einer direkten Partizipation von Kindern sollte auf 
ein kindgerechtes Umfeld geachtet werden (kinder-
freundliche Räumlichkeiten, in kindergerechter Spra-
che geführte Gespräche, kindergerechte Dauer).  

Wichtig ist, im gesamten Partizipationsprozess auch 
die Interessen der Personen zu berücksichtigen, die 
sich nicht beteiligen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Weitere Informationen zu den Kinderrechten finden sich 
auf der Webseite des Fachbereichs Kindes- und Ju-
gendschutz: www.kindesschutz.bl.ch. 

Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft
Fachbereich Kindes und Jugendschutz
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
T 061 552 59 30
Email kindesschutz@bl.ch

Dezember 2021

https://www.kinderrechte.de/praxis/methodendatenbank/methodendatenbank/
https://www.kinderrechte.de/praxis/methodendatenbank/methodendatenbank/
http://www.kindesschutz.bl.ch.
mailto:kindesschutz%40bl.ch?subject=
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